
Bezirksvertretung Heepen 

Auszug aus der 

noch nicht unterzeichneten Niederschrift 
vom 30.11.2017 

 

 

Zu Punkt 6 Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. III/A16 "Brokeiche" 
für das Gebiet südlich der Römerstraße, westlich des Po-
seidonweges, nördlich der Milser Straße und östlich der Brok-
eiche gem. § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren 
- Stadtbezirk Heepen -  
Beschluss über Stellungnahmen 
Satzungsbeschluss zur Neuaufstellung des Bebauungsplans 
Nr. III/A16 

  
Beratungsgrundlage: 
Drucksachennummer: 5731/2014-2020 

  
 

 

(…) 
 

Es ergeht folgender 
 
 

B e s c h l u s s: 
 

1. Den Anregungen und Hinweisen der Stellungnahmen aus den 
frühzeitigen Beteiligungsschritten nach §§ 3 (1), 4 (1) BauGB 
wird gemäß Anlage A1 teilweise stattgegeben. 

 
2. Den Anregungen und Hinweisen der Stellungnahmen aus der 

Offenlage nach §§ 3 (2), 4 (2) BauGB wird gemäß Anlage A2 2.1 
(lfd. Nr. 1) nicht stattgegeben. 
 

3. Die Änderungs- und Ergänzungsvorschläge der Verwaltung zur 
Änderung des Bebauungsplanentwurfes nach § 4a BauGB wer-
den gemäß Anlage A2 Punkt 2.3 beschlossen. 
 

4. Die Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. III/A16 "Brockeiche" 
für das Gebiet südlich der Römerstraße, westlich des Poseidon-
weges, nördlich der Milser Straße und östlich der Brockeiche 
wird mit dem Text und der Begründung als Satzung gemäß § 10 
(1) BauGB beschlossen. 
 

5. Der Satzungsbeschluss für die Neuaufstellung des Bebauungs-
plans Nr. III/A16 ist gemäß § 10 (3) BauGB ortsüblich öffentlich 
bekannt zu machen. 

 
 
- einstimmig beschlossen – 
 
* BV Heepen – 30.11.2017 - öffentlich – TOP 6 * 

  
 -.-.- 

TOP 19.1



Bezirksamt Heepen, 04.12.17, 39 53 
 
 
An den 
 
Stadtentwicklungsausschuss (über Verteiler)  
 
 
mit der Bitte um weitere Veranlassung bzw. um Kenntnisnahme. 
 
 
I. A. 
 
 
gez. Rosendahl 


